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A. Einleitung

I. Problemstellung und Anlass der Untersuchung

In Deutschland gab es im Jahr 2016 etwa 275.400 landwirtschaftliche Be­
triebe, von denen 88,7 % und damit ungefähr 244.200 Betriebe von Einzel­
unternehmern1 bewirtschaftet wurden.2 Für jeden dieser Betriebsinhaber 
stellt sich früher oder später die Frage nach der Hofnachfolge. Die Gestaltung 
der Unternehmensnachfolge ist häufig sowohl rechtlich und wirtschaftlich 
komplex als auch für die Unternehmensführenden persönlich ein schwieriger 
Schritt. Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe haben die Möglichkeit, sich für 
die Regelung der Vererbung den landwirtschaftlichen Sondererbrechten zu 
bedienen. Dadurch wird die Hofnachfolge einerseits vereinfacht, andererseits 
werden durch die Gesetze jedoch sowohl an den Betrieb als auch an den 
Betriebsnachfolger besondere Anforderungen gestellt, wodurch der Prozess 
wiederum zusätzlich verkompliziert wird.

Die angesprochenen landwirtschaftlichen Sondererbrechte sind nicht 
deutschlandweit einheitlich. Es besteht vielmehr eine Gemengelage aus bun­
desweit geltenden Vorschriften mit dem BGB-Landguterbrecht und dem Zu­
weisungsverfahren im Grundstücksverkehrsgesetz, partiellem Bundesrecht in 
Form der nordwestdeutschen Höfeordnung3 sowie diversen landesrechtlichen 
Sondererbrechten in Brandenburg, Bremen, Hessen und Rheinland-Pfalz so­
wie Baden-Württemberg. Die Gesetze haben jeweils eine unterschiedliche 
Regelungsdichte und im Detail einen unterschiedlichen Regelungsgehalt. 

1  Zur besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet und stattdessen das 
generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.

2  Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 2019, Tab. 3, S. 138; im Jahr 2019 
gab es etwa 266.600 Betriebe, vgl. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirt­
schaft und Forsten 2020, Tab. 2, S. 2; allerdings hat seit der Agrarstrukturerhebung 
2016 keine statistische Aufschlüsselung dieser Betriebe nach Rechtsformen stattge­
funden.

3  Im Folgenden auch als „Höfeordnung“ bezeichnet; alle übrigen landwirtschaft­
lichen Sondererbrechte werden, sofern sie gemeint sind, zur Abgrenzung von der 
nordwestdeutschen Höfeordnung entsprechend ihrer offiziellen Gesetzesbezeichnung 
ausdrücklich benannt.
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Gemeinsames Ziel aller landwirtschaftlichen Sondererbrechte4 ist dabei die 
primär im öffentlichen Interesse stehende geschlossene Erhaltung der Betrie­
be.5 Um dies zu erreichen, unterscheiden sie sich in zwei Punkten vom all­
gemeinen Erbrecht des BGB: Zum einen durch die geschlossene Vererbung 
beziehungsweise das Übernahmerecht eines einzigen Erben, der das alleinige 
Eigentum am Betrieb erhält, auch wenn mehrere eigentlich Erbberechtigte 
vorhanden sind. Zum anderen dadurch, dass die übrigen Erben, die nicht 
Eigentum am Hof erlangen, lediglich in Geld abgefunden werden und zwar 
zu einem im Verhältnis zum Verkehrswert des Betriebs erheblich verringer­
ten Betrag.

Bis auf das Brandenburgische Höfeordnungsgesetz, das im Juni 2019 ein­
geführt wurde, haben alle Regelungen zur Vererbung landwirtschaftlicher 
Betriebe neben der gleichen Zielsetzung noch etwas gemeinsam: Sie sind 
alle mindestens etwa 60 Jahre alt oder noch älter. Nicht jedes Gesetz wurde 
seit seinem Erlass umfassend reformiert oder aktualisiert.6 Der Landwirt­
schaftssektor selbst hat sich in diesem Zeitraum hingegen sehr wohl verän­
dert  – etwa durch die ansteigenden Betriebsgrößen, Verdrängung kleinerer 
Betriebe, höhere Pachtanteile, eine stärkere Spezialisierung der einzelnen 
Höfe, Schwierigkeiten der Bewirtschaftenden bei der Suche geeigneter Be­
triebsnachfolger und auch weniger starke wirtschaftliche Abhängigkeit der 
einzelnen bewirtschaftenden Familien von der Landwirtschaft durch zusätz­
liche Berufstätigkeit außerhalb des eigenen Betriebs. 

Gegenstand dieser Arbeit ist daher die Frage, ob die derzeitige Ausgestal­
tung der verschiedenen Gesetze zur Vererbung landwirtschaftlicher Betriebe 
angesichts dieses Strukturwandels zur veränderten Situation der Landwirt­
schaft passt und diese nach wie vor angemessen rechtlich abbildet. Zur Be­
antwortung dieser Frage soll die derzeitige Rechtslage im Bereich des Land­
wirtschaftserbrechts dargelegt werden. An entsprechenden Stellen sollen in 
diesem Zusammenhang alternative Auslegungsmöglichkeiten sowie Reform­
erfordernisse aufgezeigt werden. In erster Linie wird dabei die rechtspoliti­
sche Dimension des landwirtschaftlichen Sondererbrechts in den Fokus ge­
nommen.7

4  Die Termini „landwirtschaftliches Sondererbrecht“, „Anerbenrecht“, „Höferecht“ 
und „Landwirtschaftserbrecht“ werden, da sie sich inhaltlich nur geringfügig vonein­
ander unterscheiden, in dieser Arbeit synonym verwendet; zur genauen Bestimmung 
der einzelnen Begriffe vgl. Suckow, Die Gesellschaftsgründung unter Geltung des 
landwirtschaftlichen Sondererbrechts, S. 11 ff.

5  BVerfGE 15, 337 (342); BVerfGE 67, 348 (367); BVerfGE 91, 346 (356).
6  Ausführlich zur Genese der einzelnen Gesetze siehe S. 21 ff. 
7  Für eine verfassungsrechtliche Beleuchtung des Themengebiets vgl. Mönig, 

Landwirtschaftliches Sondererbrecht im Lichte von Verfassung und Rechtspolitik, 
S. 101 ff. 
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Anlass der Untersuchung ist die Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
der Einheitsbewertung durch das Bundesverfassungsgericht und die damit 
einhergehende Grundsteuerreform im Jahr 2019. Die nur noch bis 2025 be­
stehenden steuerlichen Einheitswerte sind derzeit nämlich auch Grundlage 
für die Ermittlung der Abfindungsansprüche der weichenden Miterben nach 
§ 12 HöfeO.8 Im Zusammenhang mit der sich an dieser Stelle aufdrängenden 
Reform bietet sich die Gelegenheit einer weitergehenden Gesetzesreform in­
nerhalb der nordwestdeutschen Höfeordnung, bei der auch anderen drängen­
den Fragen vonseiten des Gesetzgebers begegnet werden kann. Zu diesen 
Fragen gehört unter anderem, ob angesichts der geänderten Bewirtschaf­
tungsformen auch der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung regenerativer 
Energien in den Schutzbereich des landwirtschaftlichen Sondererbrechts 
aufgenommen werden soll, wie mit Nebenerwerbsbetrieben künftig landwirt­
schaftserbrechtlich verfahren werden soll oder ob langfristig verpachteten 
und nicht mehr vom Eigentümer bewirtschafteten Betrieben die Privile­
gierungen des landwirtschaftlichen Sondererbrechts zukommen sollen. Im 
BGB-Landguterbrecht, das in diesem Zusammenhang ebenfalls in den Blick 
genommen wird, ergeben sich etwa angesichts der nicht geregelten besonde­
ren gesetzlichen Erbfolgeordnung für Landgüter und des fehlenden Nachab­
findungsanspruchs sogar noch viel fundamentalere Fragestellungen.

Ein weiterer Anlass für die Untersuchung ist, dass in der jüngeren Vergan­
genheit bereits in mehreren Bundesländern die Erarbeitung eines eigenen 
landwirtschaftlichen Sondererbrechts angedacht wurde und in Brandenburg 
im Jahr  2019 sogar ein landesrechtliches Anerbengesetz eingeführt wurde. 
Durch diese Aktivität einiger Landesgesetzgeber gepaart mit der Inaktivität 
des Bundes- und der Landesgesetzgeber in Bundesländern mit bestehenden 
Landwirtschaftserbrechten wird daher die Frage akut, wie nicht nur einzelne 
Sondererbrechte für sich genommen zu reformieren sind, sondern ob und wie 
eine weitere Rechtszersplitterung innerhalb der einzelnen Gesetze verhindert 
werden kann. 

II. Gang der Untersuchung

Zunächst soll die zersplitterte aus bundes- und landesrechtlichen Normen 
bestehende Rechtslage vor dem Hintergrund der Historie des Landwirt­
schaftserbrechts in Deutschland in Abschnitt  B. dargestellt werden. Die 
Kenntnis vom Ursprung und der Entwicklung der einzelnen Gesetze und 
Regelungen ist dabei essenziell, um zu verstehen, aus welchen Gründen be­
stimmte Normen im Zusammenhang mit der Vererbung landwirtschaftlicher 
Betriebe vom allgemeinen Erbrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs abweichen 

8  Ausführlich zu dieser Thematik auf S. 150 ff.


